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Selbstbehalt
€ 75,00 je Schadensfall. Bis zu dieser Schadenshöhe wird jeder 
Einzelschaden selbst getragen. Übersteigt jedoch der Betrag die 
Franchise, ersetzt der Versicherer den Schaden ohne Abzug.
Anmerkung: Abweichung bei Medizintechnik, siehe Seite 2.

Kostenfreie Leihgeräte
Im Schadenfall sind Kosten für Leihgeräte während der
Ausfallzeit kostenfrei mitversichert. (Kosten bis max. € 10.000,-)

Deckung von Softwareschäden
Für Softwareschäden ist, im Rahmen der Sachversicherung, 
eine Erst-Risiko-Versicherungssumme von € 10.000,- je Scha-
densereignis kostenfrei mitversichert.

Konstante Prämie
Die Höhe der Versicherungsprämie ist während der gesamten 
Vertragsdauer garantiert.

Die Elektronikversicherung MMV

Der rasant fortschreitende technologische Wandel prägt die Nutzung von IT- und Kommunikationssystemen. Vom Arbeiten im 
Home-Office über mobile Einsätze innerhalb der EU bis hin zu globalen Einsatzgebieten  - unsere Lösungen passen sich flexibel 
an Ihre Anforderungen an.

Sicherheit im Fokus:
In einer Welt, in der empfindliche Technologien neuen und unvorhersehbaren Gefahren ausgesetzt sind, bieten wir innovative 
Instrumente und Lösungen, um diese Risiken zu minimieren. Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle.
Bedarfsgerechte Lösungen:
Da wir die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden verstehen, liefern wir maßgeschneiderte und innovative Lösungen, die sich 
nahtlos in Ihre Arbeitsweise integrieren lassen.
Professionelle Betreuung:
Vertrauen Sie auf unsere professionelle Unterstützung  - nicht nur bei der Implementierung, sondern auch im Schadensfall. Wir 
sind stets an Ihrer Seite, um sicherzustellen, dass Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können, während wir uns um Ihre Tech-
nologie kümmern.

Was kann versichert werden:

 Anlagen/Geräte der Datentechnik einschließlich
 Systemprogrammdaten aus Betriebssystemen,
 Anwendersoftware (Standard- und Individualsoftware)  
 sowie nicht auswechselbare Datenträger, Einzelplatz-
 lizenzen und donglegeschützte Software
 Laptops, Notebooks, mobile Personal Computer,
 MDA, PDA
 Kommunikationstechnik (u. a. Travel-Systeme)
 stationäre und mobile Kassensysteme
 Bürotechnik
 Zeit-/Dienst- und Gefahrenmeldetechnik
 Mess-/Prüf-/Regel- und Steuerungstechnik
 Satz- und Reprotechnik (u. a. Kopierer, Frankiermaschinen)
 Bild-/Ton- und Übertragungstechnik für Bürobetriebe
 stationäre Medizintechnik sowie Geräte im mobilen  
 Einsatz (inkl. Ultraschall- und Endoskopiegeräte)
   LED-Anlagen bzw. LED-Leuchten im stationären Einsatz
 aller Art

Ihre Vorteile:

 umfangreicher Versicherungsschutz vor
 unvorhersehbaren Ereignissen
 sehr niedriger Selbstbehalt im Schadenfall
 Neuwertversicherung; Zeitwert nur bei fehlender
 Wiederbeschaffung (gemäß Versicherungsvertrag)
 geringe Kosten für die Risikoabsicherung
 Versicherungskosten gleichbleibend bis Vertragsende
 (Ausnahme: Steuererhöhung)
 monatliche Abbuchung mit der Leasing-/ Mietkaufrate
 einfacher Versicherungsbeginn: mit der Übernahme  
 der Objekte in den Leasing-/Mietkaufvertrag
 Der Versicherungsschutz endet gleichzeitig mit dem  
 Ablauf/ Ende des Leasing-/Mietkaufvertrags
 Schadenbetreuung durch Versicherungsdienst der  
 MMV, schnelle Abwicklung im Schadenfall
 Leihgerätekosten während der Ausfallzeit mitversichert
 Grobe Fahrlässigkeit bis Schadenshöhe € 25.000,00 
 mitversichert



Versicherungsort
für stationäre Anlagen und Geräte innerhalb
der EU, für mobile Objekte – weltweit –

Erläuterungen zum Vertragsabschluss
Die Versicherung ist grundsätzlich für jeden 
Vertragsabschluss bei Leasing/Mietkaufver-
trägen vorgesehen.

Der Kunde erhält mit der Leasing-/Mietkaufbe-
stätigung die Versicherungsbestätigung inkl. 
der wesentlichen Versicherungsbedingungen. 
Es erfolgt zudem der Ausweis der monatlichen 
Versicherungskosten.

Der Kunde kann innerhalb einer Frist von vier 
Wochen ab Zugang der Auftragsbestätigung 
die Versicherung widerrufen.

Eine anschließende Kündigung ist danach nur 
noch möglich, wenn mitgeteilt wird, dass vor-
her eine anderweitige Versicherung bestand 
und diese durch entsprechende Unterlagen 
nachgewiesen wurde. Der Grundsatz der Dop-
pel-(Mehrfach-)Versicherung durch den Ab-
schluss der Elektronikversicherung über MMV 
muss gegeben sein.

Versicherungskosten
Die Versicherungskosten sind abhängig vom
Objektwert:

Medizintechnik
Objektwert ≤ € 300.000,00    
0,1333 % pro Monat 
(Versicherungskosten mind. € 10,00 pro Mo-
nat)

Versicherte Gefahren
Der Versicherer leistet Entschädigung für un-
vorhergesehen eintretende Beschädigungen
oder Zerstörungen von versicherten Sachen
(Sachschaden) sowie bei Abhandenkommen
versicherter Sachen durch:
  Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder  

Plünderung

 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit,  
 oder Vorsatz Dritter 
 Konstruktions-, Material- oder
 Ausführungsfehler
 Kurzschluss, Überstrom oder
 Überspannung
 Brand, Blitzschlag oder Explosion
 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu- 
 ges, seiner Teile oder seiner Ladung
 Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder
 Implosion
 Wasser oder Feuchtigkeit
 Sturm, Frost, Eisgang oder Über-
 schwemmung

Versicherungsleistung
Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer
ab einer Mindestschadensumme von € 75,00 
(netto, ohne Ust) bei Sachsubstanzschäden an 
versicherten Sachen, die schadenbedingten 
Wiederherstellungskosten (s. § 7 ABE). Abwei-
chend hiervon ist die Entschädigungsleistung 
auf den Zeitwert begrenzt, wenn die Wieder-
herstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaf-
fung (Totalschaden) unterbleibt. 
Selbstbehalt: € 75,00 je Schadensfall. Bis zu 
dieser Schadenshöhe wird jeder Einzelschaden 
selbst getragen. Übersteigt jedoch der Betrag 
die Franchise, ersetzt der Versicherer den Scha-
den ohne Abzug.

Für Softwareschäden im Rahmen der Sachver-
sicherung gilt eine Erst-Risiko-Versicherungs-
summe von € 10.000,00 je Schadenereignis – 
kostenfrei – mitversichert. 
Der Selbstbehalt beträgt für die Medizintech-
nik € 500,00. Der Selbstbehalt beträgt für En-
doskopie- und Ultraschallköpfe 25 % (mind. € 
500,00). Der Selbstbehalt erhöht sich bei Ein-
bruchdiebstahl und Diebstahl auf 25 % (mind. 
€ 500,00). 

Grobe Fahrlässigkeit: Bis zu einer Entschädi-
gungsleistung von € 25.000,00 verzichtet der 
Versicherer bei Schäden durch grobe Fahrläs-
sigkeit des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten auf eine Kürzung der Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis.

Verhalten im Schadenfall
Schäden sind unverzüglich der MMV Lea-
sing GmbH, MMV Versicherungsdienst zu 
melden. Diese leitet die Meldung an den Versi-
cherer weiter. Schäden durch strafbare Hand-
lungen (z. B. Diebstahl, Raub oder vorsätzliche 
Sachbeschädigung) sind außerdem der zu-
ständigen Polizeidienststelle anzuzeigen.

Bei Fragen steht dem Kunden der Versiche-
rungsdienst der MMV Leasing GmbH zur Ver-
fügung:

MMV Leasing GmbH
MMV Versicherungsdienst
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 7
56073 Koblenz
Telefon: 0261 9433-482
versicherungsdienst@mmv.de
www.mmv-leasing.de

Informationen zur Elektronikversicherung

Was leistet die Elektronikversicherung MMV

Beispielrechnung: Sturzschaden durch Ungeschicklichkeit
oder Flüssigkeitsschaden an einem iPad Pro

Anschaffungskosten (netto) € 1.500,00

Sturzschaden im 14. Laufzeitmonat

Befund Reparatur nicht möglich

Wiederbeschaffung € 1.200,00

Expressversand € 50,00

Gesamtschadenkosten € 1.250,00

Kein Selbstbehalt, da Schaden > € 75,00 € 0,00

Gesamtleistung € 1.250,00

Beispielrechnung: Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder
Plünderung in einer Arztpraxis (Server, Monitore inkl. Software 
und Einrichtung, Netzwerk)

Anschaffungskosten (netto) € 9.000,00

Laufzeit des Vertrages 48 Monate

Diebstahl im 36. Laufzeitmonat

Wiederbeschaffung, Technikerkosten € 9.000,00

Kosten für Leihgeräte ca. 10 Tage € 1.000,00

Gesamtschadenkosten € 10.000,00

Kein Selbstbehalt, da Schaden > € 75,00 € 0,00

Gesamtleistung € 10.000,00

Objektwert
Versicherungs-
kosten (pro Monat)

≤ € 2.500,00 € 5,00
≤ € 10.000,00 € 10,00
≤ € 20.000,00 € 20,00
≤ € 50.000,00 € 30,00
> € 50.000,00 0,06 %
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Wichtiger Hinweis: Diese Information kann nur eine auszugsweise und beispielhafte Darstellung geben. Maßgebend für die Haftung des Versicherers sind allein die dem Vertrag zugrunde 
liegenden Bedingungen/Vereinbarungen/Klauseln. Diese können auf Wunsch eingesehen oder angefordert werden.


